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An die
Absender in Druckbuchstaben

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord
(Vorname, Nachname, Anschrift):

Hindenburgufer 247

24106 Kiel

oder

An die 

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg
Datum:


(oder an eine der Auslegestellen)

Frist:  20. November 2008
Planfeststellung zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe 

für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe

Ich befürchte durch die Elbvertiefung eine Beeinträchtigung meiner folgenden Rechtspositionen und Interessen, zumindest aber erhebliche Nachteile (z. B. als Eigentümer/Mieter/Pächter eines Grundstücks, Landwirt, Fischer, Besitzer eines Sportboots, Berechtigter an Hafen- und Liegeplätzen mit Anliegergebrauch, Erholungsuchender):

Zu dem obigen Plan erhebe ich

Einwendungen und Anregungen

und bitte Sie, mir rechtzeitig vor der Anhörung die Stellungnahme der Vorhabensträger zu diesem Schreiben zu überlassen.

1.

Es bestehen Zweifel an dem Bedarf und an der nicht nachvollziehbaren Prognose. 2005 hatten nur zwei Containerschiffe einen Tiefgang von mehr als 13,5 m. Obwohl die Abladetiefe der Schiffe nur um 1 m zunehmen soll, ist für den Ausbau ein überproportionales Vertiefungsmaß von 1,50 m vorgesehen (von bisher etwa 15,80 m unter NN auf künftig 17,30 bis 19,05 m unter NN). Zusätzlich zu der Baggermenge 1999 von 27,2 Mio. Kubikmeter sollen jetzt, kurze Zeit später, noch weitere 33,4 Mio. Kubikmeter ausgebaggert werden. Die summierten Auswirkungen mit den letzten Elbvertiefungen werden trotzdem nicht untersucht und beurteilt.

2.

Beanstandet werden die Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit, die Änderung des Tidenhubs, der Tidenwasserstände, der schiffserzeugten Belastungen, die Zunahme des Salzgehaltes und Verschiebung der Brackwasserzone, Absenkung des Grundwasserspiegels und andererseits Vernässung, Erosion der Elbufer und Auflandungstendenzen an Nebenelben, Verringerung des Sauerstoffgehaltes, Verlust von Laichplätzen und Biotopen, Lärm- und Luftbelastungen, Eintrübung und Erhöhung des Schwebstoffgehalts sowie Freisetzung schadstoffhaltiger Sedimente, Flächeninanspruchnahme und künftig deutlich höherer Unterhaltungsaufwand sowie Zunahme der Sturmflutgefahr. Dies verursacht eine Beeinträchtigung der Deichsicherheit, Erschwerung der Wasserwirtschaft sowie der Unterhaltung und Sicherung von Nutzflächen, Verlust von Fischfangplätzen, Gefährdung von Bausubstanz und anderen Sachgütern, Erhöhung der schiffserzeugten Belastungen und Verarmung der Flussgebietseinheit Elbe. Der Anliegergebrauch durch Verschlickung von Häfen, Liegeplätzen und Zufahrten sowie die Nutzung von Wassersportrevieren werden beeinträchtigt oder gehen verloren, auch durch Folgemaßnahmen wie Tonnenverlegung und strompolizeiliche Verfügungen. 

Insbesondere wird bedauert, dass mit dem Ausbau darauf verzichtet wird, einen guten Zustand der Elbe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen.

3.

Im Einzelnen ergänze ich diese Bedenken und Anregungen wie folgt:

4.

Ich weise insbesondere auf die folgenden Konflikte hin:

Ich beziehe mich weiter auf die gesonderten Einwendungen der Rechtsanwälte Günther, Heidel, Dr. Wollenteit, Hack u. a. für Deich-, Unterhaltungs-, Fischerei- und Wassersportverbände.

Unterschrift
Unterschrift

(Bitte Kopie von der Einwendung aufbewahren. Ggf. Anlagen beifügen)

Entwurf: RA Michael Günther, Mittelweg 150, 20148 Hamburg, Tel.: 040-278494-0
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